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Zitat von Jaquot

Das heisst man wird doppelt benachteiligt: damals als Honorarlehrkraft, weil man eben
keinerlei Sozialleistungen erfahren durfte. Und nun auch noch im Nachhinein, weil diese
Tätigkeit nicht angerechnet wird.

Ich fürchte, du beziehst das zu sehr auf dich und interpretierst das als Nichtanerkennung deiner
persönlichen Leistungen. Aber darum geht es gar nicht. Dass du als Honorarkraft an einer Uni
gearbeitet hast, hat nichts mit Benachteiligung zu tun, sondern mit deiner Entscheidung, als
Selbstständiger damit Geld zu verdienen. Und dass du ohne Vorerfahrungen bei der Arbeit an
einer Schule (!) (was durchaus etwas anderes ist, als an einer Uni Lehrtätigkeiten zu
übernehmen) zunächst gleichgestellt wirst mit anderen Absolventen, die das ebenfalls nicht
vorzuweisen haben, ist auch keine Benachteiligung. Betrachte es doch eher als gute Fügung,
eine Vollzeitstelle im öffentlichen Dienst ergattert zu haben und dich nicht mehr mit
Honorarverträgen herumschlagen zu müssen....ein Vorteil (!), den viele nicht haben.

Die Möglichkeiten der Höhereinstufung §16 TV-L ist vor allem dazu gedacht, dass Personen, die
schon längere Zeit in genau dem gleichen Beruf gearbeitet haben, ggf. eine Unterbrechung
dabei oder ein Wechsel des Bundeslands und damit des AG durchführen, nicht wieder ganz bei
Null anfangen. Weitere Erfahrungen, die zwar zum Zielberuf passen, diesen aber nicht genau
abdecken, werden dann eben nur als Kann-Regelung anerkennt. Freundlich nachfragen und die
spezifischen persönlichen Lehrerfahrungen schildern kann helfen, aber es gibt eben keinen
Anspruch auf Anerkennung, da die Vortätigkeit nur grob vergleichbar ist und damit zwar
möglicherweise förderlich aber nicht einschlägig ist.
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